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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

28.09.1965 

Geschäftszahl 

0018/65 

Rechtssatz 

Der Bevollmächtigte haftet für alle Ansprüche, die dem Steuerpflichtigen gegenüber nicht geltend gemacht 
werden konnten; daher auch für Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge. 


